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Ein stimmungsvolles Bild erwartete die Passanten während der 

Adventszeit am Nitschareuther Dorfanger. Die Mädchen der Töpfer-

gruppe hatten auf Anregung von Birgit Prager hübsche "Lebkuchen" 

aus Ton und Holz gestaltet und mit diesen das Brunnenhäuschen vor 

dem Bauernmuseum als "Pfefferkuchenhaus" dekoriert.
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Adventsbummel 2024 in Langenwetzendorf 
 

Am vierten Adventssonntag des Jahres 2024 gestalteten die Einwohner von Langenwetzendorf 

bereits zum 5. Mal den beliebten Adventsbummel. Auch das Regenwetter konnte die Freude 

daran nicht vermiesen. 
 

Es ist jedes Jahr wieder spannend, wo man etwas entdecken kann, wenn man sich durch das 

weihnachtlich geschmückte Dorf auf den Weg macht. Da gibt es die kleinen Dinge, die zum 

Mitnehmen aufgestellt werden, die gemütlichen Treffpunkte, an denen man sich Glühwein, 

Plätzchen und andere Köstlichkeiten schmecken lassen kann, Häuser, an denen man mit weih-

nachtlicher Musik empfangen wird oder den Weihnachtsmann, der höchstpersönlich mit der 

Pferdekutsche von Haus zu Haus zuckelt. 
 

Aus dem distanzierten Spaziergang durchs Dorf ist längst ein entspannter Nachmittagsbummel 

kurz vor dem Weihnachtsfest geworden, an dem man unbekümmert die Stimmung im Dorf ge-

nießt, Bekannte trifft, nette Gespräche führt, anderen eine Freude bereitet und ganz neben-

bei so manchen Kilometer zurücklegt. 
 

Auch in diesem Jahr konnten wieder Spenden gesammelt werden. 
 

Vielen Dank an alle, die mit ihren liebevollen und kreativen Ideen mitgemacht haben! 
 

         
 

          
 

      
 

Fotos: Jeannette Petzel und Nicole Eckert 
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Die nächste Ausgabe des 
 

Amtsblattes der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

erscheint am Montag, den 10. März 2025. 
 

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist 

Freitag, d. 21. Februar bis spätestens 14.00 Uhr 
in der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf. 

 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Manuskripte 
per E-Mail an folgende Adresse zu schicken: 

 

info@langenwetzendorf.de  oder 
ruddat@langenwetzendorf.de 

 

 
 

Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf 
 

Anschrift:  Am Daßlitzer Kreuz 4 
     07957 Langenwetzendorf 
 

Internet:  www.langenwetzendorf.de 
 

E-Mail:   info@langenwetzendorf.de 
 

Telefon:   036625/5200 
 

Telefax:   036625/52023 
 

Öffnungszeiten: 
 

Dienstag:  09.00 - 12.00 und 13.00 - 15.30 Uhr 
 

Donnerstag:  09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr 
 

Freitag:   09.00 - 12.00 Uhr 
 

 
 

Sprechzeiten des KOBB der Polizeiinspektion Greiz 
 

jeden Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr 
 

Tel.: 036625/50 512 
 

Sprechzeiten der Revierförsterin 
 

Telefonische Beratung und Terminvereinbarungen 
unter Tel.: 0172 - 3480 414. 

 

Beratung und Betreuung der privaten und kommunalen Wald-
besitzer der Gemarkungen des ehemaligen Vogtländischen 
Oberlandes, der Gemarkungen Göttendorf, Hain, Hainsberg, 
Kauern, Lunzig, Langenwetzendorf, Kühdorf und Mehla. 
 

Die gemeinsame Schiedsstelle der Gemeinde 
Langenwetzendorf und der Stadt Hohenleuben 

 

Für Streitigkeiten mit dem Nachbarn, dem Vermieter oder auch 
dem Handwerker steht Ihnen als Schiedsperson Frau Daniela 
Petermann zur Verfügung. 
 

Für Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an die Ge-
meindeverwaltung Langenwetzendorf, Tel.: 036625 5200. 
 
 

 

Anzeigenschluss für die Märzausgabe 

ist am Freitag, 21.02.2025 
 

Tel. 036622/79056    druckerei@schwolow.eu 
 

 
 

 

Impressum 
 

Die Gemeinde Langenwetzendorf gibt das Amtsblatt als eigenständiges 
Druckerzeugnis heraus. Das Amtsblatt erscheint regelmäßig jeden 2. Montag 
im Monat sowie im Bedarfsfall. Bezugsmöglichkeiten, Bezugsbedingungen 
und Einzelbezug (§ 2 Abs. 1 S. 4 Nr. 3 und 4 ThürBekVO): Einzelne Amts-
blattausgaben können in der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf, Am 
Daßlitzer Kreuz 4 abgeholt werden. Die abgeholte Amtsblattausgabe ist kos-
tenlos. Des Weiteren kann das zuletzt ausgegebene Amtsblatt kostenlos 
abgeholt werden bei der Postagentur Langenwetzendorf, bei der Sparkasse 
Langenwetzendorf, beim Lebensmittelhandel Delitzscher Hohenleuben. Au-
ßerdem erfolgt eine Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde Lan-

genwetzendorf unter www.langenwetzendorf.de. 
 

- Herausgeber: Gemeinde Langenwetzendorf, Am Daßlitzer Kreuz 4, 
07957 Langenwetzendorf, Telefon 036625/520-0, Telefax 036625/52023 

 

- Verantwortlich für den amtlichen Teil ist Bürgermeister Kai Dittmann. 
 

- Verantwortlich für Informationen außerhalb des amtlichen Teils sind die 
jeweiligen Vereine, Institutionen, Verbände und Kirchen. 

 

- Herstellung und Verantwortung für den Anzeigenteil: 
 Schwolow Bürosysteme & Druckerei, Triebes, Geraer Straße 1, 
 07950 Zeulenroda-Triebes, Tel. 036622/79056 
 

 

 

Ärztlicher Notdienst 
 

 

Bei bedrohlichen und Notfällen: 
 

Telefonnummer für den 
 

ärztlichen und zahnärztlichen Bereitschaftsdienst 
 

sowie Apothekenbereitschaft außerhalb der Praxiszeit: 
 

116 117 
 

Rettungsleitstelle Gera: 
 

0365/48820 bzw. 0365/412176 
 

Für lebensbedrohliche Notfälle rufen Sie 

bitte den Rettungsdienstarzt unter  112. 
 
 

 

pothekenbereitschaft 
 

Zeulenroda - Triptis mit täglichem Wechselrhythmus 
 

Notdienst von 8.00 - 8.00 Uhr 
 

Alte Apotheke Zeulenroda     Tel. 036628/589 70 
 

Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda Tel. 036628/4030 
 

Neue Apotheke Zeulenroda      Tel. 036628/589 70 
 

Stadtapotheke ZEULENRODA      Tel. 036628/97 334 
 

Stadtapotheke TRIEBES      Tel. 036622/51 359 
 

Apotheke am Wasserturm Hohenleuben Tel. 036622/7049 
 

Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf Tel. 036625/20 034 
 

Stadt-Apotheke Triptis         Tel. 036482/3500 
 

Adler-Apotheke Weida      Tel. 036603/63213 
 

Stadt-Apotheke Münchenbernsdorf   Tel. 03660/481464 
 

Stadt-Apotheke Weida      Tel. 036603/62252 
 

Stadt-Apotheke Berga/Elster    Tel. 036623/20215 
 

Macrobius-Apotheke Wünschendorf  Tel. 036603/88212 
 

Mühlen Apotheke Auma-Weidatal   Tel. 036626/20351 
 

Die Apothekenbereitschaft entnehmen 
Sie bitte der aktuellen Tagespresse. 

 
 

 
 
 

Termine Amtsblatt der Gemeinde 
Langenwetzendorf für das Jahr 2025 

 

Erscheinungstag 2. Montag im Monat 
 

       Erschei-    Redaktions- 
       nungstag    schluss 
 

März-Ausgabe   10.03.2025   21.02.2025 
 

April-Ausgabe   14.04.2025   28.03.2025 
 

Mai-Ausgabe   12.05.2025   25.04.2025 
 

Juni-Ausgabe   09.06.2025   23.05.2025 
 

Juli-Ausgabe   14.07.2025   27.06.2025 
 

August-Ausgabe  11.08.2025   25.07.2025 
 

September-Ausgabe 08.09.2025   22.08.2025 
 

Oktober-Ausgabe  13.10.2025   26.09.2025 
 

November-Ausgabe 10.11.2025   24.10.2025 
 

Dezember-Ausgabe 08.12.2025   21.11.2025 
 

Änderungen vorbehalten ! 
 
 
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Amtliche Bekanntmachungen  

der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

 

Einladung 
 

Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses findet 
am 
 

 Donnerstag, d.  27. Februar 2025 um 18.00 Uhr 
 in der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf, 
 Am Daßlitzer Kreuz 4 
 

statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Bürgerfragestunde 
 

2. Erteilung gemeindliches Einvernehmen für Bauanträge 
   - Flurstück 9-384/14, Gemarkung Daßlitz 
 

Alle Interessierte werden hiermit eingeladen. 
 

gez. Dittmann 
Bürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Gewässerunterhaltungsverbandes 

„Weiße Elster/Weida“ 
 

Verbandsschau 2025 
 

Gemäß § 7 der Verbandssatzung geben wir hiermit den Termin 
für unsere diesjährige Verbandsschau im Schaubezirk 8 be-
kannt: 
 

Gemeinde Neugernsdorf  
 

am 18.03.2025, in der Zeit von 08:00 Uhr bis ca. 09:30 Uhr 
 

Schaubereich: Neugernsdorfer Bach in OL Neugernsdorf 
 

Start: Neugernsdorf Nr.4, 07980 Neugernsdorf 
 

Ziel: Ortsausgang Neugernsdorf  
 

Die Verbandsschau ist öffentlich. Die Schaubeauftragten, die 
Aufsichtsbehörde und sonstige Beteiligte, insbesondere tech-
nische und landwirtschaftliche Fachbehörden, werden zur 
Verbandsschau eingeladen. 
 

Greiz, 10.01.2025 
 

gez. Kanera 
Geschäftsführer 
 

ENDE  AMTLICHER  TEIL 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

der Stadt Hohenleuben 
 

 

Bekanntmachung 
der Genehmigung des Flächen- 

nutzungsplans der Stadt Hohenleuben 
 

Mit Bescheid vom 9. Januar 2025, Aktenzeichen: 5090-340-
4621/3831-3-2674/2025, hat das Thüringer Landesverwal-
tungsamt den von der Stadt Hohenleuben am 18. November 
2024 festgestellten Flächennutzungsplan der Stadt Hohenleu-
ben in der Fassung vom November 2024 gemäß § 6 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntma-
chung wird der Flächennutzungsplan der Stadt Hohenleuben 
wirksam. 
 

Jedermann kann den Flächennutzungsplan mit Begründung 
und der zusammenfassenden Erklärung über die Art und Wei-
se, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan 
berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan 

nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, auf der 
Internetseite der Gemeinde Langenwetzendorf unter 
www.langenwetzendorf.de → Bekanntmachungen einsehen. 
 

Zusätzlich kann der Flächennutzungsplan mit Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung im Rathaus der Gemeinde 
Langenwetzendorf, Bauverwaltung, Am Daßlitzer Kreuz 4, 
07957 Langenwetzendorf, während der Dienstzeiten eingese-
hen und über seinen Inhalt Auskunft verlangt werden.  
 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und 

 

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 

20.01.2025 

 
 

Flächennutzungsplan 
der Stadt Hohenleuben, Landkreis Greiz 

 

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 
gemäß § 6a Abs. 1 BauGB 

 

 
 

1. Rechtsgrundlage 
 

Die Aufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt 
Hohenleuben erfolgte auf der Grundlage des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
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Gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) wird der FNP mit 
der Bekanntmachung wirksam. 
 

Gemäß § 6a Abs. 1 BauGB ist dem wirksamen FNP eine zu-
sammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Wei-
se, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in dem FNP berücksichtigt 
wurden, und der Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
 

2. Anlass und Ziel des Flächennutzungsplans 
 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung erforderlich ist. 
 

Der FNP bildet als vorbereitender Bauleitplan die übergeordne-
te Ebene der gemeindlichen Planung. Ziel des FNP ist eine 
Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde im 
Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allge-
meinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Be-
rücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu ge-
währleisten. Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB soll der Flächennut-
zungsplan dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 
insbesondere auch in der gemeindlichen Entwicklung, zu för-
dern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 
Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. 
 

Der FNP wird für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren 
die Entwicklungsprozesse der Stadt Hohenleuben städtebau-
lich lenken. Vor diesem Hintergrund sind die formulierten Leitli-
nien der gemeindlichen Entwicklung ein wichtiger Bestandteil 
des FNP. 
 

Leitgedanke bei der Aufstellung des FNP ist eine nachhaltige 
Flächennutzung auf gesamtgemeindlicher Ebene, realisiert u.a. 
durch: 
 

- die Konzentration der Siedlungsentwicklung auf die beste-
hende Siedlungsstruktur, 

 

- Innenentwicklung vor Außenentwicklung (u.a. durch Nutzung 
von Baulücken und Arrondierung), 

 

- Sicherung ökologisch besonders wertvoller Bereiche (Natura 
2000-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete (LSG), Natur-
schutzgebiete (NSG), gesetzlich geschützte Biotope). 

 

3. Planinhalt 
 

Der Flächennutzungsplan enthält Darstellungen von Bauflä-
chen (Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, gewerbliche 
Bauflächen, Sonderbauflächen sowie von Flächen für den 
Gemeinbedarf, Verkehr, Grün, Landwirtschaft und Wald, zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft etc.). Neben diesen Darstellungen, die den planeri-
schen Willen der Gemeinde wiedergeben, enthält der Plan 
Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen aus über-
geordneten Fachplanungen (z.B. Schutzgebiete und Schutzob-
jekte im Sinne des Naturschutzrechts). 
 

3.1 Bauflächenkonzept 
 

Die Grundlage des Bauflächenkonzeptes bilden Prognosen zur 
Einwohnerentwicklung sowie zum Wohnbau- und Gewerbeflä-
chenbedarf sowie zum Bedarf an Flächen für den Gemeinbe-
darf sowie für Sport- und Spielanlagen bis zum Jahr 2040. 
 

3.1.1 Wohnbauflächen 
 

Aufgrund des negativen Geburten- und Wanderungssaldos ist 
ein quantitativer Bedarf für zusätzliche Wohnbauflächen aus 
der zu erwartenden Entwicklung der Einwohnerzahl nicht ab-
leitbar. 
 

Dennoch hat die Wohnbauflächenbedarfsprognose ergeben, 
dass bis zum Jahr 2040 Wohnbaupotenzialflächen benötigt 
werden. Diese zusätzlichen Potenzialflächen begründen sich 
insbesondere durch die demografischen Veränderungen (An-

stieg des Altersdurchschnitts der Bevölkerung). Insgesamt 
wurde unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung 
ein Bedarf von ca. 21 Pflegeplätzen sowie an bedarfsgerech-
ten Sonderwohnformen für die Altersgruppe der über 65-
jährigen ermittelt. 
 

3.1.2 Gewerbliche Bauflächen 
 

Für die Stadt Hohenleuben liegt ein rechtskräftiger Bebau-
ungsplan für ein ca. 8 Hektar großes Gewerbegebiet an der 
Weidaer Straße vor. Dieses Gebiet wurde bisher nicht entwi-
ckelt. Vor diesem Hintergrund ist eine Neuausweisung gewerb-
licher Bauflächen in der Gemarkung Hohenleuben obsolet. 
 

3.1.3 Gemischte Bauflächen 
 

Im FNP werden unter Bezugnahme auf den vorhandenen 
Siedlungscharakter Teile der Ortslage Hohenleuben und des 
Ortsteils Brückla als gemischte Bauflächen ausgewiesen. Die 
in diesen Bereichen gewachsenen kleinstädtischen resp. dörf-
lichen Strukturen mit Hofanlagen und einer Nutzungsmischung 
aus Wohnen und einzelnen Gewerbebetrieben sollen nachhal-
tig gesichert werden. Darüber hinaus werden die Gemengela-
gen in den Bereichen Weiherstraße und am Neumarkt als 
gemischte Bauflächen ausgewiesen. 
 

3.1.4 Flächen für den Gemeinbedarf und Flächen 
         für Sport- und Spielanlagen 
 

Im FNP sind die vorhandenen Flächen für den Gemeinbedarf 
(z.B. Schule, Museum, Kindertagesstätte, Sport- und Spielan-
lagen) durch ein Symbol mit entsprechender Zweckbestim-
mung gekennzeichnet. Als neue Fläche für den Gemeinbedarf 
weist der FNP das Gelände der Justizvollzugsanstalt (JVA) 
Hohenleuben mit dem Entwicklungsziel aus, die im Stadtzent-
rum gelegene Fläche nach Verlagerung der JVA für öffentliche 
Einrichtungen (z.B. Jugendclub, Seniorentreff, Mehrgeneratio-
nenspielplatz) und die Wiederherstellung der vormaligen Park-
anlage zu nutzen. 
 

4. Berücksichtigung der Umweltbelange 
 

Im Zuge der Aufstellung des FNP wurde eine Umweltprüfung 
gemäß § 2a BauGB durchgeführt. Die Ergebnisse der Umwelt-
prüfung wurden in einem Umweltbericht dokumentiert. Der 
Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 
 

In der Umweltprüfung wurden die Schutzgüter 
 

- Mensch und menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt, 

 

- Boden/Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild, 
 

- Kultur- und sonstige Sachgüter 
 

einschließlich etwaiger Wechselwirkungen zwischen diesen 
Schutzgütern betrachtet. 
 

Die Umweltprüfung des FNP beschränkt sich hierbei auf neue, 
für die Entwicklung des Gemeindegebiets relevante raumbe-
deutsame Planungen, somit insb. auf die Ausweisung von 
Bauflächen. Folglich entfallen bereits umgesetzte Bauflächen 
oder sonstige Baumaßnahmen oder auch bereits als Satzung 
beschlossene neue Bauflächen aus der Umweltprüfung. Eben-
so erfolgt keine Umweltprüfung von Maßnahmen aus überge-
ordneten Planungen, da diese Umweltauswirkungen in den 
zugehörigen Genehmigungsverfahren betrachtet werden. 
 

Der FNP der Stadt Hohenleuben weist als Entwicklungsflächen 
eine Wohnbaufläche an der Windmühlenstraße sowie die Flä-
che der JVA als Gemeinbedarfsfläche aus. Die Betrachtung 
der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter, der mögli-
chen Beeinträchtigungen und von Wechselwirkungen erfolgt 
für den FNP qualitativ in tabellarischer Form (siehe dazu Um-
weltbericht, Kapitel 2.2.8). 
 

Die Umweltauswirkungen der Neuausweisungen werden mit 
unerheblicher bis mittlerer Erheblichkeit bewertet. Die Auswei-
sung der Entwicklungsfläche 2 (Gemeinbedarfsfläche) führt bei 
allen Schutzgütern zu einer Verbesserung des Umweltzustan-
des, insbesondere dem Ortsbild. Durch Neuversiegelung bis-
her unversiegelter Flächen werden die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Boden/Fläche und Wasser/Grundwasser für die 
Entwicklungsfläche 1 mit einer mittleren Erheblichkeit bewertet, 
während die Erheblichkeit für die anderen Schutzgüter mit 
unerheblich resp. gering bewertet wird. Die Kompensation der 
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durch die Flächennutzungsplanung vorbereiteten umweltrele-
vanten Auswirkungen, insbesondere die der Entwicklungsflä-
che 1, kann auf den im FNP ausgewiesenen Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft erfolgen. 
 

Die im Flächennutzungsplan dargestellten Maßnahmen sind im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in Zusammenarbeit 
mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasser-
behörde des Landkreises Greiz zu konkretisieren, durchzufüh-
ren und zu überwachen. Es wird davon ausgegangen, dass die 
im FNP mit der Ausweisung von Entwicklungsflächen vorberei-
teten negativen Umweltauswirkungen mittels Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen kompensiert werden können. 
 

5. Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung sowie die Behandlung von 
Planungsalternativen 

 

Bei der Aufstellung des FNP wurden folgende förmlich festge-
legte Verfahrensschritte gemäß BauGB durchgeführt: 
 

5.1 Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 (Vorentwurf) 
 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB erfolgte im Rahmen einer Einwohnerversammlung am 
14. November 2023. Zu diesem Termin erfolgte die Information 
der Bürgerinnen und Bürger zum Stand der Planung und eine 
Erörterung zu den zentralen Inhalten des Flächennutzungs-
plans. Zentrale Themen waren die Schwerpunktsetzung in der 
Siedlungsflächenentwicklung und in der Entwicklung des JVA-
Geländes. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gewonnenen Hinweise und Erkenntnisse flossen 
in die Bearbeitung des Vorentwurfs des FNP ein. 
 

Im November/Dezember 2023 wurde den Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB die Möglichkeit gegeben, zum Vorentwurf Stellung zu 
nehmen und sich auch im Hinblick auf den erforderlichen Um-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. 
Von den 36 beteiligten Behörden, sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, Nachbargemeinden und Verbänden wurden 
insgesamt 24 Stellungnahmen abgegeben. Die Grundaussage 
der eingegangenen Stellungnahmen bezog sich auf die gefor-
derte Reduzierung der dargestellten Wohnbaupotenzialflächen. 
Hinweise und Äußerungen zum Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung wurden insbesondere durch das Landrats-
amt Greiz gegeben. 
 

Die seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange eingegangenen Stellungnahmen, Anregungen und 
Hinweise zum Vorentwurf des Flächennutzungsplans wurden 
in der Sitzung des Stadtrates der Stadt Hohenleuben vom 16. 
April 2024 erörtert und abgewogen. Da ein Wohnbauflächen-
bedarf für das Stadtgebiet nicht nachgewiesen werden konnte, 
folgte die Gemeinde den Hinweisen und Forderungen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Redu-
zierung der im Vorentwurf des FNP ausgewiesenen Wohnbau-
entwicklungsflächen. 
 

5.2 Öffentliche Auslegung und Einholung der Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange (Entwurf) 

 

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des FNP gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB erfolgte im Zeitraum vom 14. Mai 2024 bis 14. 
Juni 2024. Während der öffentlichen Auslegung wurde seitens 
der Öffentlichkeit eine Stellungnahme abgegeben. 
 

Die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte 
im Parallelverfahren. Von den 36 beteiligten Behörden, sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und 
Verbänden wurden insgesamt 20 Stellungnahmen abgegeben. 
 

Entsprechend dem Abwägungsergebnis wurden geringfügige, 
die Grundzüge der Planung nicht berührende Ergänzungen 
und redaktionelle Änderungen in die Begründung und den 
Umweltbericht aufgenommen sowie Anpassungen in der Plan-
darstellung vorgenommen. Die Stellungnahme der Öffentlich-

keit wurde nicht berücksichtigt, da diese eine Siedlungserwei-
terung in den Außenbereich zum Thema hatte. 
 

Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben hat den FNP am 18. No-
vember 2024 durch Beschluss festgestellt und die Begründung 
gebilligt. 
 

Der FNP der Stadt Hohenleuben wurde mit Bescheid des Thü-
ringer Landesverwaltungsamtes vom 9. Januar 2025, Az.: 
5090-340-4621/3831-3-2674/2025 genehmigt. 
 

Mit der öffentlichen Bekanntmachung am 10. Februar 2025 
erlangte der FNP der Stadt Hohenleuben Rechtswirksamkeit. 
 

Soch Bürgermeisterin 
 

ENDE  AMTLICHER  TEIL 

 
 

 

Sonstige Bekanntmachungen 
 

 

Buchreihe über Langenwetzendorf 
 

Immer wieder gibt es Anfragen, ob man das grüne (2.) Buch 
oder das rote (3.) Buch über Langenwetzendorf noch kaufen 
kann. Die Antwort lautet: Leider nein! Die Bücher sind restlos 
ausverkauft. 
 

Sollten Sie das grüne oder rote Buch übrig haben oder nicht 
mehr benötigen, dann bitte nicht wegwerfen! So manch einer 
würde sich über ein solches Buch freuen, auch wenn es aus 
zweiter Hand kommt. 
 

Melden Sie sich einfach in der Poststelle/Quelleladen oder per 
E-Mail unter buch-leubatal@gmx.de. 
 
 

 

Änderung Zuständigkeit Schornsteinfeger 
 

Ihr Schornsteinfegermeister Holger Klausnitzer verabschie-
det sich zum 01.01.2025 in den Ruhestand. Nachfolgend 
die neuen Zuständigkeiten: 
 

Stadt Hohenleuben mit OT Brückla:  
Schornsteinfegermeister Uwe Scholz 
Kontakt: Tel: 0160- 8534945 
 

Ortsteile Wittchendorf, Kauern, Lunzig, Hain, Kühdorf 
und Wildetaube: 
Schornsteinfegermeister Thomas Dietrich 
Kontakt:  Tel.: 0151-50714604 
 

 
 

 
 

Aus den Nachbargemeinden 
 

 

Einladung zur Versammlung 
der Jagdgenossenschaft Tschirma 

 

Zu der nicht öffentlichen Versammlung der Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Tschirma 
 

am Freitag, den 14.03.2025, um 19:00 Uhr im Versamm-
lungsraum des Feuerwehrgerätehauses Tschirma 

 

ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Gemeinschaftsjagdbezirk Tschirma gehören, und auf denen 
die Jagd ausgeübt werden darf, recht herzliche Einladung.  
 

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse: 
 

1. Bericht des Jagdvorstandes 
 

2. Bericht des Pächters über die Jagdausführung 
 

3. Bericht des Kassenführers / Kassenprüfung 
 

4. Bericht der Kassenprüfung 
 

5. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers 
 

6. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der 
Jagdnutzung 

 

7. Auszahlungstermine 06.04. und 13.04. jeweils 
 10.00 -11.30 Uhr 
 

8. Sonstiges 
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Anmerkung: 
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen 
Ehepartner, durch einen Volljährigen Verwandten oder durch 
einen Volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehöri-
gen, Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der 
Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form 
erforderlich. Da sich eine Erbengemeinschaft nur durch eine 
Stimme und entsprechender Fläche vertreten lassen kann, hat 
der Vertreter derselben eine schriftliche Vollmacht aller Erben 
der Gemeinschaft vorzulegen. 
 

gez. Beate Anton - Jagdvorsteher  

 

Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Neumühle 

 

Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Neumühle am 19.02.2025, um 18.00 Uhr in der Feuerwehr 
Neumühle ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflä-
chen, die zum Gemeinschaftsjagdbezirk Neumühle gehören 
und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, die recht herzli-
che Einladung. 
 

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse: 
 

  1. Bericht des Vorstandes 
 

  2. Bericht des Kassenführers 
 

  3. Bericht der Kassenprüfer 
 

  4. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes und des Kassen-
führers 

 

  5. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages 
 

  6. Beschluss über die Verwendung nicht ausgezahlter Reiner-
träge der vergangenen Jagdjahre 

 

  7. Auszahlung des Reinertrages 
 

  8. Vorstellung der Kandidaten für die zukünftige Jagdausübung 
 

  9. Beschluss zur Verpachtung an die Jäger 
 (unter Verwendung von Stimmzetteln ) 
 

10. Sonstiges und Anfragen 
 

Anmerkung: 
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen 
Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader 
Linie, durch eine in seinem Dienst beschäftigte Person oder 
durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft ange-
hörigen Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der 
Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form 
erforderlich. Für juristische Personen handeln ihre verfas-
sungsmäßig berufenen Organe. 
 

Vor Beginn der Versammlung haben die Jagdgenossen 
zur Vervollständigung des Jagdkatasters alle vollständi-
gen Unterlagen vorzulegen. 
 

Beschließt die Jagdgenossenschaft, den Reinertrag an ihre 
Mitglieder auszuschütten, so erlischt der Anspruch eines Jagd-
genossen auf Auszahlung seines Anteils am Reinertrag der 
Jagdnutzung, falls er nicht innerhalb von 6 Monaten nach der 
Festlegung des Verteilungsplanes schriftlich oder mündlich zu 
Protokoll des Jagdvorstehers mit den zur Auszahlung erforder-
lichen Angaben geltend gemacht wird. 
 

Marco Albert, Jagdvorsteher 
 
 

 

Termine 
 

 

Einladung zur Mitgestaltung 
des Osterbrunnens 

 

Bald ist es wieder soweit - Ostern steht vor der Tür, und unser 
traditioneller Osterbrunnen soll in neuem Glanz erstrahlen! 
Damit wir diese schöne Tradition gemeinsam gestalten kön-
nen, laden wir euch herzlich ein, bei der Dekoration des Oster-
brunnens mitzuhelfen. Ob beim Schmücken mit bunten Eiern, 
beim Binden von Kränzen oder einfach mit kreativen Ideen - 
jede helfende Hand ist willkommen! 
 

Bei Interesse können Sie sich gerne in der Begegnungsstätte 
melden. Täglich ab 13.00 Uhr oder Tel. 20 210 

Landfrauen Langenwetzendorf 
 

Am Donnerstag, den 20. Febru-
ar 2025, 14:00 Uhr, feiern die 
Landfrauen Langenwetzendorf in 
der Begegnungsstätte Fasching. 
Mit Hütchen und Pappnase geht 
die Einladung auch an interessier-
te Nichtmitglieder. Es gibt Spaß, Musik und Pfannkuchen. 
 

Vorschau: 
 

Zum Landfrauentreffen am 20. März 2025 ist ein Jäger zu Gast 
und erzählt über Hege, Wildbestand und Jagd in unseren Wäl-
dern. 
 
 

 

Glückwünsche an die Jubilare 
       Die Gemeinde Langen- 

       wetzendorf und die 

       Stadt Hohenleuben 

       gratulieren nachträglich 

sehr herzlich allen Ehe- und Altersjubi-

laren und wünschen Ihnen alles Gute, 

vor allem Gesundheit und persönliches 

Wohlergehen. 
 

 
 

 

Kirchliche Nachrichten 
 

 

Mit Zielen leben 
 

Viele kennen Leonardo da Vinci als Maler und wissen, dass die 
lächelnde Mona Lisa von ihm stammt. Manche kennen ihn 
auch als genialen Erfinder und wissen, dass er Flugmaschinen, 
Fallschirme, Wasserturbinen und vieles andere konstruiert hat. 
Aber nur wenige kennen Leonardo da Vinci als Fabel- und 
Märchenerzähler und wissen, dass er viele kleine Geschichten 
und Rätselsprüche aufgeschrieben hat, z.B. diesen: »Binde 
deinen Karren an einen Stern!« 
 

Dieser Spruch erschließt sich nicht sofort, aber wenn wir uns 
Zeit nehmen, ihn zu entschlüsseln, könnte er zu einem Leitsatz 
für das neue Jahr werden.  
 

›Karren‹ könnte stehen für alles, was ich in diesem Jahr zu 
bewegen und mitzuschleppen habe; für alles, was mir an Prü-
fungen und Arbeit aufgeladen wird; für alles, was an Verpflich-
tungen und Anstrengungen auf mich zukommt.  
 

›Stern‹ könnte stehen für das, was mir Orientierung und Weg-
weisung gibt; für ein leuchtendes Ziel, das mir vor Augen steht; 
für das, was ich mir für die kommenden Wochen und Monate 
wünsche, erhoffe, erträume.  
 

»Binde deinen Karren an einen Stern!« - das würde dann hei-
ßen: Bring das, was dir als Aufgabe in der nächsten Zeit ge-
stellt ist, mit einem Ziel in Verbindung. Verknüpfe das, was dich 
gerade beschäftigt und vielleicht belastet, mit dem, was du 
erreichen willst und für dieses Jahr erhoffst. Lass dich nicht 
total vereinnahmen von dem, was du jetzt als Ballast empfin-
dest, sondern schau auch nach vorn und nach oben. Dann 
bleibt dein Karren in Bewegung.  
 

Leonardo da Vinci hat gewusst, dass wir nur von der Stelle 
kommen, wenn wir ein Ziel, ein Ideal, eine Vision haben. So 
hat er sich ausgemalt, welche Geräte dem Menschen das 
Leben erleichtern könnten, und hat dann angefangen zu tüfteln 
und zu konstruieren. Seine Wunschträume haben seine unge-
heure Kreativität und Energie freigesetzt. »Binde deinen Kar-
ren an einen Stern!« Das könnte daher nicht nur ein Leitsatz 
für ein Jahr sein, sondern ein ganzes Lebensprogramm. 
 

›Karren‹ könnte auch stehen für alles, was ich im Leben so mit 
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mir herumschleppe: meine Erziehung und meine Veranlagun-
gen; meine Ängste und meine Enttäuschungen; meine Erfah-
rungen und meine Geschichte.  
 

›Stern‹ könnte dann stehen für meine Sehnsucht nach einem 
erfüllten Leben; für meine Hoffnungen und Wünsche; für die 
Ziele, die ich in meinem Leben erreichen will.  
 

»Binde deinen Karren an einen Stern!« - das würde dann be-
deuten: Lass dir den Blick auf dein Lebensziel nicht verstellen. 
Mach dir immer wieder bewusst, wo du hinwillst - das wird dir 
helfen, auch wenn der Karren einmal verfahren ist. Das wird 
dich motivieren, deinen Lebenskarren - wenn nötig - wieder 
aus dem Dreck zu ziehen. Wenn du ein großes Ziel vor Augen 
hast, dann bekommst du auch Kraft und Mut für die kleinen 
Schritte. Patrick Swayze, der amerikanische Schauspieler, 
meint: »Wer seine Ziele nicht an den Sternen festmacht, 
schafft es nicht mal auf den Kirchturm!« 
 

Einer, der uns Lebensziele angeboten hat, war Jesus. In Ge-
schichten und Gleichnissen hat er erzählt, wie ein erfülltes, wie 
wahres Leben aussehen kann. ›Reich Gottes‹ hat er dieses 
neue Leben genannt. Diese Vision war seine eigene Kraftquel-
le, und mit ihr hat er andere motiviert. Weil auch wir unseren 
Lebenskarren an seinen Zielen festmachen wollen, treffen wir 
uns in seinem Namen und lassen uns in unseren Gottesdiens-
ten seine Worte unter die Haut gehen. Weil auch wir an seiner 
Toleranz und Offenheit, an seiner Hilfsbereitschaft und Ge-
rechtigkeit anknüpfen möchten, beginnen wir das neue Jahr 
mit der Erinnerung an ihn.  
 

»Binde deinen Karren an einen Stern!« Ein Leitsatz für alle, die 
den Karren nicht einfach laufen lassen wollen. Ein Programm 
für alle, die ihr Leben bewusst gestalten möchten. (…) 
 

Mit diesen Gedanken des Stuttgarter Pfarrers, Kirchenmusi-
kers und Seelsorgers Wolfgang Raible wünsche ich Ihnen und 
uns allen, dass das Jahr 2025 und ein jedes Leben unter ei-
nem guten Stern stehen möge. 
 

Herzlich grüßt Ihr Uwe Großer. 
 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinden 
Langenwetzendorf & Naitschau 

 

für die Monate Februar - März 2025 
 

Beachten Sie bitte unsere Aushänge sowie 
http://www.naitschau.de/kirchennachrichten 

 

Herzlich laden wir ein: 
 

 

Unvertraute Worte - 4 kleine Propheten“ 
 

In der Predigtreihe im Winter laden wir Sie auf eine Entde-
ckungsreise ein in wenig bekannte Texte der Bibel. 4 kleine 
Propheten aus dem Alten Testament stehen dabei ganz 
ungewohnt im Rampenlicht. Es sind alte Worte mit aktueller 
Bedeutung. Lassen Sie sich mitnehmen in unvertraute 
Worte. 
 

 

Sonntag, 09.02.2025 
09:00 Uhr Gottesdienst in Naitschau 
   (Gemeindesaal im Pfarrhaus) 
 „Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wun-

derbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.“ 

 Psalm 66,5 
 

Sonntag, 16.02.2025 
10:30 Uhr Gottesdienst in Triebes 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 1 
   „Zefania“) (Gemeindesaal) 
   mit Abendmahl u. Kindergottesdienst 
 

14:00 Uhr Gottesdienst in Staitz 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 1 
   „Zefania“) (Kirche) 
 »Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht 

auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barm-

herzigkeit.“  Daniel 9,18 
 

Sonntag, 23.02.2025 
09:00 Uhr Gottesdienst in Naitschau 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 2 
   „Nahum“) (Gemeindesaal im Pfarrhaus) 

14:00 Uhr Gottesdienst in Hohenleuben 
(Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 2 
„Nahum“) (Bibelsaal) 

 „Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt 

eure Herzen nicht.“  Hebräer 3,15 
 

Sonntag, 02.03.2025 
09:00 Uhr Gottesdienst in Dörtendorf 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 3 
   „Habakuk“) (Dorfgemeinschaftshaus) 
 

14:00 Uhr Gottesdienst in Langenwetzendorf 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 3 
   „Habakuk“) (Pfarrhaus) 
 „Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit er-

scheint über dir.“  Jesaja 60,2 
 

Mittwoch, 05.03.2025 
19:00 Uhr Andacht zu Aschermittwoch in Hohenleuben 
   (Bibelsaal) 
 „Seht, wir gehen hinaus nach Jerusalem, und es wird alles 

vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 

von dem Menschensohn.“  Lukas 18,31 
 

Freitag, 07.03.2024 
18.00 Uhr Gottesdienst & Begegnung zum „Weltgebetstag 

der Frauen“ in der Evang.-methodist. Kirche Lan-
genwetzendorf (Wiesenstr. 26) gestaltet von Frau-
en von den Cook-Inseln unter dem Motto „Wun-
derbar geschaffen“ 

 

Sonntag, 09.03.2025 
10.30 Uhr Gottesdienst in Triebes 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 4 „Haggai“) 
   (Gemeindesaal) 
 

14:00 Uhr Gottesdienst in Hohenleuben 
   (Predigtreihe:    Unvertraute Worte Teil 4 
   „Haggai“) (Bibelsaal) 
 „Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunder-

bar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.“  Psalm 
66,5 

 

VORSCHAU: 
 

Sonntag, 16.03.2025 
09:00 Uhr Gottesdienst in Langenwetzendorf (Pfarrhaus) 
 

10.30 Uhr Gottesdienst in Triebes 
   (Gemeindesaal im Pfarrhaus) 
 

14:00 Uhr Gottesdienst in Naitschau mit Taufe 
 „Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für 

uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“  Römer 5,8 
 

Sonntag, 23.03.2025 
10.30 Uhr Gottesdienst in Triebes 
   (Gemeindesaal im Pfarrhaus) 
 „Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 

nicht geschickt für das Reich Gottes.“  Lukas 9,62 

 

Die besondere Veranstaltung: 
 

Bibliologabende in Triebes und Berga 
Bibliolog ist ein Weg, gemeinsam eine biblische Geschichte zu 
entdecken. Die Teilnehmenden versetzen sich dabei in die 
biblischen Gestalten hinein. In diesen Rollen füllen sie die 
„Zwischenräume" der Texte mit ihren Erfahrungen und ihrer 
Phantasie. Sie gewinnen dadurch einen lebendigen Zugang 
zum Text und entdecken die Bedeutung der Bibel für ihr Leben 
heute. 
 

Teil I startet am 20. Februar, 19.30 Uhr im Gemeindesaal in 
Triebes (Zeulenrodaer Str. 3) und Teil II beginnt am 13. März, 
19.30 Uhr im Pfarrhaus in Berga. Herzlich laden Sie ein Michel 
Debus und Uwe Großer. 
 

 

Liebe Schwestern u. Brüder, um den Besuch eines Gottes-
dienstes in unseren Gemeinden und unserer kirchlichen 
Region allen zu ermöglichen gibt es die Möglichkeit eines 
Fahrdienstes mit der Mitnahme in einem Auto. 
 

Bitte melden Sie sich in unserem Pfarrbüro (bis Donners-
tag. 18:00 Uhr: 036625/20460) oder bei einem Mitglied un-
seres Gemeindekirchenrates, wenn Sie den Fahrdienst 
nutzen und mitgenommen werden möchten. 
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!!!  NEU  !!! 
 

Die schnelle und übersichtliche Art die Gottesdienste in 
unserer Region zu finden: 

 

DER GOTTESDIENSTFINDER 
 

auf der Website der Kirchgemeinde Triebes 
(www.kirche-triebes.de) bzw. direkt: 

 

www.gottesdienstfinder-region-mitte.de 
 

 

Die Kindernachmittage in Naitschau 
finden statt jeweils Mittwoch 14:30 - 16:00 Uhr am: 
12. + 26. Februar 
12. + 26. März 
23. April 
7. + 21. Mai 
4. + 18. Juni 
 

Eine herzl. Einladung von unserem Kinder-Kirchen-Team 
und unserem Gemeindepädagogen Rene Obst! 
 

Der Kontakt zu unserem Gemeindepädagogen René Obst: 
0155 66825763 & rene.obst@ekmd.de. 
 

Konfirmanden 
Unsere Konfirmanden treffen sich am 22. Februar 2025 von 
9.00 - 12.00 Uhr in Triebes. Thema: Psalm 23 
 

Für Fragen zur Konfirmandenzeit u.a.: rufen Sie einfach im 
Pfarramt an (Tel: 036622/51325 oder Mail: pfarramt@kirche-
triebes.de). 
 

Junge Gemeinde 
Eine herzliche Einladung an alle Jugendlichen, die schon kon-
firmiert sind! Im Pfarrhaus Langenwetzendorf (Platz der Frei-
heit 3) treffen wir uns nun regelmäßig zur „Jungen Gemeinde“ 
in unserem eigenen Raum. 
 

Folgende Termine sind geplant: 14. + 28. Februar 
 

Für Fragen und Infos hier der Kontakt zu René Obst: 0155 
66825763 & rene.obst@ekmd.de. 
 

Männerstammtisch 
In der Waldherberge Langenwetzendorf gibt es auch 2025 
wieder das Angebot, daß sich die Männer aus den 
Kirchgemeinden der Region Mitte treffen können. Jeweils 
einmal im Vierteljahr freitags ab 18.30 Uhr ist Zeit für den 
Austausch, das Abendessen, ein Bier und natürlich für das 
Thema des Abends. Dies bereitet vor Pfarrer Kai Weber und 
freut sich über eine große Runde von Männern und angeregte 
Gespräche über Gott und die Welt u.v.a.m.. 
 

Die Termine 2025 sind folgende: 
Freitag, 21.03., 20.06., 29.08. und 17.10. 
 

Frauennachmittag 
Am 5. März 2025 treffen wir uns um 14.30 Uhr im Pfarrhaus 
Langenwetzendorf mit Pfarrer Kai Weber. 
 

Vorschau: 7. April (Pfr. Weber). 
 

Unsere Kirchenbüros mit den Sprechzeiten: 
 

Büro Langenwetzendorf (Stefanie Rost): 
Telefon: 036625 / 20204 
E-Mail: evangpfarramt.langenwetzendorf@t-online.de 
Montag  15:30 bis 17:00 Uhr 
Donnerstag 09:30 bis 11:00 Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr 
 

Büro Naitschau (Andrea Horlbeck): 
Telefon: 036625 / 20460 
E-Mail: kirche@naitschau.de 
Mo + Mi: 09:00 bis 11:00 Uhr und Do: 15:00 bis 18:00 Uhr 
 

Kirchenmusiker Uwe Großer, Naitschau 
Telefon: 036625 / 506300; E-Mail: uwegro77@t-online.de 
 

Bläserchor: Donnerstag, 19:45 - 21:15 Uhr in Naitschau 
 

Chorproben: Dienstag, 19:15 - 20:45 Uhr in Langenwetzend. 
    Mittwoch, 19:30 - 21:00 Uhr in Naitschau 
 

Instrumentalunterricht(e): 
nach Kontaktaufnahme und Absprache: u.a. am Dienstag in 
Langenwetzendorf & am Mittwoch u. Donnerstag in Naitschau. 

Freud und Leid in der Gemeinde 
 

Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie des EKD-
Datenschutzgesetzes, weisen wir darauf hin, dass wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung veröffentlichen 
können. Dazu zählen u.a. Ihr Geburtstag, sowie Daten zu Taufen, 
Hochzeiten, Jubiläen und Trauerfeiern. Bitte wenden Sie sich dazu 
an das Pfarramt. 
 

Jubilare in Langenwetzendorf 
Christina Kühn, Astrid Albert, Beate Maiwald, Harald Haun, 
Regina Albert, Anni Wiedemann, Christa Kaufmann, Brigitte 
Mehlhorn, Irmhild Schmeller, Gisela Kober, Helga Trautloff 
 

Wir gratulieren allen Jubilaren 
und wünschen Gottes Segen! 

 

Trauerfall in Naitschau 
Am 07. Dezember 2024 verstarb unsere Schwester Christa 
Eißmann aus Naitschau im Alter von 90 Jahren. 
 

Wir bitten Gott, dass er ihn aufnehme in 
sein Reich und ihm seinen Frieden schenke. 

Für die Angehörigen erbitten wir Gottes Trost. 
 

Neue Kontonummer für die Kirchgemeinden 
Langenwetzendorf und Naitschau 

 

Seit 2024 gibt es eine neue Kontonummer für die Kirchge-
meinden. Um Kosten und Verwaltung zu sparen, gibt es nun 
ein Hauptkonto und die Kirchgemeinden haben ein Unterkonto. 
Wenn Sie regulär überweisen, geben Sie bitte immer vor dem 
Verwendungszweck in die Betreffzeile die RT Nummer an und 
den Namen der Kirchgemeinde damit es problemlos zugeord-
net werden kann. 
 

Kontoverbindung: 
 

Kontoinhaber: Ev. Kirchenkreisverband Gera 

IBAN:   DE70 5206 0410 0008 0021 18 
 

Verwendungszweck: - Bitte unbedingt angeben!!! - 
 Kirchgemeinde Langenwetzendorf RT 1222 
 Kirchgemeinde Naitschau RT 1227 
 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hohenleuben 
 

Aktuelle Informationen auch auf unseren Aushängen 
sowie bei: www.kirche-triebes.de 

 

Sonntag, 09.02.2025 
10:30 Uhr Gottesdienst in Hohenleuben 
   (Bibelsaal) mit Abendmahl 
 „Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
 der so wunderbar ist in seinem Tun 

 an den Menschenkindern.“ 
 Psalm 66,5 
 

Sonntag, 16.02.2025 
10:30 Uhr Gottesdienst in Triebes 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte 
   Teil 1 „Zefania“) 
   (Gemeindesaal) 
   mit Abendmahl u. 
   Kindergottesdienst 
 

14:00 Uhr Gottesdienst in Staitz 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 1 
   „Zefania“) (Kirche) 
 »Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht 

auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barm-
herzigkeit.“  Daniel 9,18 

 

Sonntag, 23.02.2025 
09:00 Uhr Gottesdienst in Naitschau 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 2 
   „Nahum“) (Gemeindesaal im Pfarrhaus) 
14:00 Uhr Gottesdienst in Hohenleuben 

(Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 2 
„Nahum“) (Bibelsaal) 

 „Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt 

eure Herzen nicht.“  Hebräer 3,15 
 

Sonntag, 02.03.2025 
09:00 Uhr Gottesdienst in Dörtendorf 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 3 
   „Habakuk“) (Dorfgemeinschaftshaus) 
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14:00 Uhr Gottesdienst in Langenwetzendorf 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 3 
   „Habakuk“) (Pfarrhaus) 
 „Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit er-

scheint über dir.“  Jesaja 60,2 
 

Mittwoch, 05.03.2025 
19:00 Uhr Andacht zu Aschermittwoch in Hohenleuben 
   (Bibelsaal) 
 „Seht, wir gehen hinaus nach Jerusalem, und es wird alles 

vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 
von dem Menschensohn.“  Lukas 18,31 

 

Freitag, 07.03.2024 
18.00 Uhr Gottesdienst & Begegnung zum „Weltgebetstag 

der Frauen“ in der Evang.-methodist. Kirche Lan-
genwetzendorf (Wiesenstr. 26) gestaltet von Frau-
en von den Cook-Inseln unter dem Motto „Wun-
derbar geschaffen“ 

 

Sonntag, 09.03.2025 
10.30 Uhr Gottesdienst in Triebes 
   (Predigtreihe: Unvertraute Worte Teil 4 „Haggai“) 
   (Gemeindesaal) 
 

14:00 Uhr Gottesdienst in Hohenleuben 
   (Predigtreihe:    Unvertraute Worte Teil 4 
   „Haggai“) (Bibelsaal) 
 „Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunder-

bar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.“  Psalm 

66,5 
 

VORSCHAU: 
 

Sonntag, 16.03.2025 
09:00 Uhr Gottesdienst in Langenwetzendorf (Pfarrhaus) 
 

10.30 Uhr Gottesdienst in Triebes 
   (Gemeindesaal im Pfarrhaus) 
 „Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für 

uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“  Römer 5,8 
 

Sonntag, 23.03.2025 
10.30 Uhr Gottesdienst in Triebes 
   (Gemeindesaal im Pfarrhaus) 
 „Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 

nicht geschickt für das Reich Gottes.“  Lukas 9,62 
 

Seniorenkreis 
Die Senioren treffen sich wieder am 20. Februar 2025 mit 
Pfarrer Kai Weber. 
 

Vorschau: 20. März & 10. April. 
 

Konfirmanden 
Unsere Konfirmanden treffen sich: am 22. Februar 2025 von 
9:00 - 12:00 Uhr in Triebes. Für Fragen zur Konfirmandenzeit 
u.a.: rufen Sie einfach im Pfarramt an (Tel: 036622/51325 oder 
Mail: pfarramt@kirche-triebes.de). 
 

Männerstammtisch 
In der Waldherberge Langenwetzendorf gibt es auch 2025 
wieder das Angebot, daß sich die Männer aus den 
Kirchgemeinden der Region Mitte treffen können. Jeweils 
einmal im Vierteljahr freitags ab 18.30 Uhr ist Zeit für den 
Austausch, das Abendessen, ein Bier und natürlich für das 
Thema des Abends. Dies bereitet vor Pfarrer Kai Weber und 
freut sich über eine große Runde von Männern und angeregte 
Gespräche über Gott und die Welt u.v.a.m.. 
 

Die Termine 2025 sind folgende: ab 18.30 Uhr 
Freitag, 21.03., 20.06., 29.08. und 17.10. 
 

Kirchenmusik 
 

Posaunenchor (wöchentlich): Mittwoch ab 19:45 Uhr 
im Bibelsaal 
 

Kirchenchor (14-tägig): Dienstag ab 19:30 Uhr im Pfarrhaus 
 

Neue Kontonummer 
für die Kirchgemeinde Hohenleuben 

 

Seit 2024 gibt es eine neue Kontonummer für die Kirchge-
meinde. Um Kosten und Verwaltung zu sparen, gibt es nun ein 
Hauptkonto und die Kirchgemeinde hat ein Unterkonto. Wenn 
Sie regulär überweisen, geben Sie bitte immer vor dem Ver-

wendungszweck in die Betreffzeile die Nummer „RT 1218“ an 
und „Kirchgemeinde Hohenleuben“ damit es problemlos zuge-
ordnet werden kann. 
 

Kontoverbindung: 
 

Kontoinhaber: Ev. Kirchenkreisverband Gera 

IBAN:   DE70 5206 0410 0008 0021 18 
 

Verwendungszweck: - Bitte unbedingt angeben!!! - 
 Kirchgemeinde Hohenleuben RT 1218 
 

Das Pfarrbüro in Hohenleuben mit den Sprechzeiten: 
 

Frau St. Fuchs: Telefon: 036622 / 83583 oder 71851 
Donnerstag von 9:00 -11:00 Uhr  
 

Außerhalb der Bürozeiten können Sie sich auch an das 
Pfarramt Triebes wenden: 036622 / 51 325 sowie an das 
Pfarramt Langenwetzendorf: 036625 / 20204. 
 

Unseren GKR-Vorsitzenden Hr. Christfried Büttner errei-
chen mobil unter: 0172 / 35 78 564 
 

Bei Anfragen bezüglich der Nutzung des Bibelsaals wenden 
Sie sich bitte an Frau Schneider, Telefon: 036622 - 837221.  
 

Unseren Jubilaren und Geburtstagskindern wünschen 
wir Gottes reichen Segen, Gesundheit und viel Gutes! 

 
 

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinden 
 

Tschirma, Nitschareuth, Kühdorf & Wittchendorf 
 

 

Aktuelle Informationen finden Sie immer auch im Internet unter 
www.kirchspiel-tschirma.de und auf den Aushängen. Bitte 
nutzen Sie diese Informationsmöglichkeiten, weil sich in diesen 
Zeiten immer mal was ändern kann und Veranstaltungen dazu 
kommen können oder auch wegfallen. 
 

Gottesdienste: 
 

Sonntag, 16.02. 
09:00 Uhr  Gottesdienst in Wittchendorf 
 

10:30 Uhr  Gottesdienst in Tschirma 
 

Sonntag, 23.02. 
09:00 Uhr  Gottesdienst in Tschirma 
 

10:30 Uhr  Gottesdienst in Nitschareuth 
 

Sonntag, 2.03. 
09:00 Uhr  Gottesdienst in Kühdorf 
 

10:30 Uhr  Gottesdienst in Tschirma 
 

Sonntag, 9.03. 
10:30 Uhr  Gottesdienst (Tesdorff) in Tschirma 
 

Gemeindenachmittag: 
Donnerstag, 27.02. um 15:00 Uhr in Tschirma 
 

Gemeindekirchenrat: 
Donnerstag, 13.02. um 19:00 Uhr in Tschirma 
 

Friedensgebet: 
Jeden Mittwoch um 19:00 Uhr in der Kirche in Tschirma 
 

Vorkonfirmanden: 
Freitag, 21.02. um 16:00 Uhr in Tschirma 
 

Konfirmanden: 
Freitag, 14.02. um 16:00 Uhr in Berga (!) 
 

Kindernachmittag: 
Freitag, 14.02. und 7.03. um 15:00 Uhr in Tschirma 
 

Vorankündigung: 
 

Kerzen gestalten mit Anne Fischer 
 

Konfirmationskerzen: 
Montag, 24.03. um 19:00 Uhr in Tschirma 
 

Tauf- und Traukerzen: 
Bei Ihnen steht in diesem Jahr in der Familie eine Taufe oder 
eine Trauung an oder eine Jubelhochzeit? Donnerstag, 27.03. 
um 19:00 Uhr in Tschirma - für diesen Workshop bitten wir 
darum, sich im Pfarramt Tschirma telefonisch anzumelden. 
Ebenso entstehen an diesem Tag die Kerzen für die Oster-
nacht und die Jubelkonfirmationen - Herzliche Einladung, mit-
zugestalten! 
 

Eine gesegnete Zeit! Ihre Pastorin Beate Stutter 
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Evangelisch-methodistische Kirche 
 

Bezirk „Thüringer Vogtland“ 
 

Gemeindehaus, Wiesenstr. 26 
 

Kirchl. Veranstaltungstermine Januar - Februar 2025 
 

Sonntag, 09.02.25 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 
    in Langenwetzendorf Christoph Eckhardt 
 

Sonntag, 16.02.25 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 
    in Triebes (Pastor Hendrik Walz) 
 

Sonntag, 23.02.25 
09:00 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung in Berga 
 

10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung in Greiz 
    (Annett Schleif) 
 

Sonntag, 02.03.25 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 
    in Langenwetzendorf (Manfred Schleif) 
 

Sonntag, 09.03.25 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kindergottesdienst 
    in Triebes (Michael Brückner) 
 

Regelmäßige und besondere Termine 
 

Wesley- Scouts: Samstag, 22.02.2025, 14:00 bis 17:00 Uhr 
 

Senioren: Mittwoch, 12.02. und 12.03.2025, 14:30 Uhr 
   in Langenwetzendorf 
 

Bibelgespräch: Mittwoch, 05., 12. und 19.02. 2025, 19.30 Uhr 
        in Berga und digital 
 

Posaunenchorübung: in Langenwetzendorf und in Greiz 
       nach Absprache 
 

   Kontakt: Pastor Alexander Hendrik Walz 

07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf/Ortsteil Waltersdorf 
Am Mühlberg 18; Telefon: 036623/ 20724 

 
 

 

Stadt Hohenleuben 
 

 

Sprech- und Öffnungszeiten 
 

im Rathaus Hohenleuben, 
Markt 5a, 07958 Hohenleuben 

 

Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Stefanie 
Soch können individuell, nach vorheriger Terminabsprache, 
vereinbart werden. Nutzen Sie folgende Kontaktmöglichkeiten: 
 

  - buergeramt@stadt-hohenleuben.de 
 

  - Bürgermeisterin Stefanie Soch: 
buergermeister@stadt-hohenleuben.de 

 

  - Tel.: 036622 / 766 - 29 oder - 14; Fax: 036622 / 76624 
 

 

Der nächste Termin der Sitzung des Stadtrates der Stadt Ho-
henleuben ist u.a. ersichtlich unter: www.stadt-hohenleuben.de 

 

 

Öffnungszeiten Bürgerbüro 
 

Dienstags: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
 

Donnerstags: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
 

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek 
 

in Hohenleuben, Gartenstraße 3 
 

jeden Mittwoch von 14:00 - 17:30 Uhr 
(oder nach Absprache) Frau Brigitte Rau 

 

Informationen zur Nutzung und Vermietung 
des unteren Burghofes in Reichenfels 

 

Ansprechpartner für die Terminkoordinierung und Nutzungs-
verträge des Burghofes Reichenfels für private Festlichkeiten 
und Vereinsfeiern ist das Bürgerbüro. Veranstaltungen sind 
mindestens 10 Tage vorher anzumelden: bei der Stadt Hohen-
leuben, zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros, per E-Mail: 
buergeramt@stadt-hohenleu-ben.de oder telefonisch unter der 
Nummer 036622 - 7 66 29. 

Informationen zur Nutzung und Vermietung 
des Bürgerhauses Reußischer Hof Hohenleuben 

 

Ansprechpartner für private Feierlichkeiten oder sonstige Nut-
zungen ist der Förderverein Bürgerhaus Reußischer Hof Ho-
henleuben e.V.. 
 

E-Mail:  reussischer-hof@web.de 
 

Tel.:  Vorsitzende Sandra Popp: 0151 12529701 
 

www.reussischer-hof.de 
 
 

Rassegeflügelzuchtverein 
1869 Hohenleuben e.V. 

 

Werte Geflügelzüchter und Freunde der Geflügelzucht, 
 

am Sonntag, den 02. März 2025, um 08:00 Uhr findet in 
Hohenleuben am Lindenhof, unser 
 

154. traditioneller Taubenmarkt 
 

statt. Dazu laden wir alle Geflügelzüchter und interessierte 
recht herzlich ein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwen-
dig. 
 

Für Speisen und Getränke sorgt wie immer die Gaststätte 
Lindenhof. Wir freuen uns auf ein breitgefächertes Publikum 
und einen erfolgreichen Vormittag. 
 

Im Übrigen sind auch Kaninchen zum Verkauf zugelassen. 
 

Heidrun Wilke 
Der Vorstand 
 
 

Multimediavortrag „Wunderbares Nepal“ 
 

Nepal ist bekannt für seine Berge, Sitz der Götter, die Achttau-
sender, der Mount Everest. Aber das ist lange nicht alles. Alte 
prunkvolle Königsstädte, das quirlige Kathmandu, herzliche 
Begegnungen, innige Freundschaften und liebgewordene 
Menschen zeigt Jürgen Landmann in seinem aktuellen Vortrag. 
Erstmals gibt es auch wunderbare Eindrücke von traditionellen 
Bergdörfern und natürlich unvergessliche Erlebnisse vom wil-
den Dschungel in Nepals Tiefland zu sehen. 
 

Der Multimediavortrag beginnt am 15.03.2025 um 19:00 
Uhr im „Reußischen Hof“ in Hohenleuben. 
 

Der geplante Termin in Langenwetzendorf entfällt leider. 
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42. Saison des HCV´83 e.V. 
 

Motto 42. Saison: 
 

Kräht der Bauer auf dem Mist, 

weiß der Hahn, dass Fasching ist.  
 

Termine: 
 

● 1. Prunksitzung      15.02.2025 
 

● Seniorenfasching     16.02.2025 
 

● Larv Päräid       21.02.2025 
 

● 2. Prunksitzung      22.02.2025 
 

● Kinderfasching      23.02.2025 
 

● 3. Prunksitzung      28.02.2025 
 

● 4. Prunksitzung      01.03.2025 
 

● Rosenmontag      03.03.2025 
 

Alle Veranstaltungen finden im 
Reußischen Hof Hohenleuben statt. 

 

Kartenvorverkauf: 08.02.2025 von 10 - 12 Uhr 
     im Reußischen Hof 
 

Kartenbestellung bei:  Anika Dick Tel. 0152/52838107 
       Anette Hirsch 036622/71585 
 

Bis dahin grüßt der HCV mit 
LEIM BLEIBT LEIM 
 

 
 
 
 

 

  

Museum Reichenfels 
 

 

 

Neues aus dem Museum 
Reichenfels - Hohenleuben 

 

Tel. 036622-7102 
Mail: info@museum-reichenfels.de 

Homepage: www.museum-reichenfels.de 
www.vavh-geschichtsverein-hohenleuben.de 

 

Öffnungszeiten: 
 

Dienstag bis Donnerstag  10:00 bis 16:00 Uhr 
 

Samstag/Sonntag/Feiertag 13:00 bis 17:00 Uhr 
 

Neue Sonderausstellung im Museum Reichenfels 
 

„Mait Maria, ste mir by …“ 
 

(aus der mittelhochdeutschen Reimdichtung „Von siben 
Ingesigeln“ des Deutschordenspriesters Tilo von Kulm) 

 

Siegel und Kunstwerke mittelalterlicher 
Marienfrömmigkeit auf dem Kulturweg der Vögte 

 

In der mittelalterlichen Kirche spielte die Verehrung der Heili-
gen Maria eine zentrale Rolle, da sie den Gläubigen als ideale 
Fürsprecherin bei Gott und Christus galt. Dies war auch in 
unserer Region der Fall, wo noch zahlreiche Zeugnisse in 
Kirchen und Kapellen, in Museen und Sammlungen davon 
überliefert sind. Die aktuelle Sonderausstellung im Museum 
Reichenfels lädt die Besucher daher dazu ein, Siegel und 
Kunstwerke der Marienfrömmigkeit auf dem Kulturweg der 
Vögte zu entdecken und die religiöse Gedankenwelt und Pra-
xis unserer Vorfah-
ren kennenzulernen.  
 

Außerdem wird die 
historische Siegel-
sammlung des Alter-
tumsforschenden 
Vereins erstmalig in 
ihrer Gesamtheit mit 
mehr als 1.000 Sie-
gel und Siegelrepli-
ken gezeigt. Und 
natürlich bekommt 
man auch die Gele-
genheit, sein eigenes 
Siegel herzustellen.  
 

Die Sonderausstel-
lung ist bis zum 04. Mai 2025 zu sehen. 
 

Foto: Dunse 

 

Jungpaläolithische Funde im Museum Reichenfels 
 

Der Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleu-
ben lädt am 16. Februar 2025 zum Sonntagsgespräch ins 
Museum Reichenfels ein. Die Referentin Johanna Jeschke 
vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Weimar 
geht der Frage nach: 
„Was hat das Muse-
um Reichenfels mit 
der Altsteinzeit zu 
tun?“ Hintergrund 
sind dabei die For-
schungen der Refe-
rentin zum frühen 
Jungpaläolithikum, 
die sie anhand von 
über 100 Funden aus 
der Sammlung des 
Vogtländischen Alter-
tumsforschenden 
Vereins zu Hohen-
leuben durchgeführt 
hat. Man darf gespannt sein! 
 

Die Veranstaltung ist kostenfrei und beginnt um 10 Uhr. 
 

Foto: Jeschke 

http://www.vavh-geschichtsverein-hohenleuben.de/
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Gemeinde Langenwetzendorf 
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TSV 1872 Langenwetzendorf e.V. 
 

Einladung zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung 2025 

 

Am 22.03.2024 findet um 18.30 Uhr im Kulturhaus Hohe Str. 
23 in Langenwetzendorf unsere diesjährige ordentliche Mitglie-
derversammlung statt, zu der wir alle Mitglieder ganz herzlich 
einladen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
 

2. Bericht durch den 1. Vorsitzenden 
 

3. Bericht des Vorstandes Finanzen 
 

4. Bericht der Kassenprüfer 
 

5. Berichte der Abteilungen 
 

6. Diskussion der Berichte und Beschlussvorlagen 
 

7. Beschlussfassung und Entlastungen 
 Entlastung Vorstand Finanzen 
 Entlastung Vorstand 
 

8. Ehrungen 
 

9. Beendigung 
 

Änderungen zur Tagesordnung sind bis spätestens 1 Woche 
vor der ordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich beim 
Vorstand einzureichen. 
 

Die Beschlussvorlagen sind ab 01.03.2025 im Mitgliederbe-
reich unserer Webseite, über die Abteilungsleiter und auch 
über die Vorstandsmitglieder einsehbar. 
 

Wir freuen uns auf Euch, auf einen offenen und konstruktiven 
Austausch sowie eine rege Teilnahme an unserer Versamm-
lung. 
 

Vorstand 
TSV 1872 Langenwetzendorf e.V. 
 

Einladung zum ordentlichen Vereinsjugendtag 2025 
 

Liebe Mitglieder der Vereinsjugend, 
hiermit lade ich euch herzlich zu unserem Vereinsjugendtag 
am 22. März 2025 um 17:30 Uhr ein. Der Vereinsjugendtag 
findet im Kulturhaus Langenwetzendorf statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
 

2. Bericht des Vorsitzenden des Vereinsjugendausschuss 
 u.a. Vorstellung der überarbeiteten Jugendordnung 
 

3. Bericht des Schatzmeisters 
 

4. Diskussion des Berichts und der Beschlussvorlagen 
 

5. Beschlussfassung und Entlastungen 
 Entlastung Vereinsjugendausschuss und Schatzmeister 
 

6. Fragen und Infos 
 

7. Beendigung 
 

Änderungen zur Tagesordnung sind bis spätestens 1 Woche 
vor dem ordentlichen Vereinsjugendtag schriftlich (ju-
gend@tsv1872-lawedo.de) beim Vereinsjugendausschuss 
einzureichen. 
 

Die Beschlussvorlagen sind ab 01.03.2025 im Mitgliederbe-
reich unserer TSV- Webseite und über die Vereinsjugendaus-
schussmitglieder einsehbar. 
 

Eure Teilnahme ist wichtig, um gemeinsam die Zukunft unserer 
Jugend im Verein zu gestalten.  
 

Sportlichen Grüßen 
Vereinsjugendausschuss 
Florian Noll Vorsitzender  
 

Neujahrsturniere der SG Langenwetzen-
dorf/Hohenleuben 2025 

 

Drei ereignisreiche Tage Hallenfußball sind vorbei. Vom Frei-
tag, den 3. Januar, bis Sonntag, den 5. Januar, wurden in der 
Greizer Ulf-Merbold-Halle die diesjährigen Neujahrsturniere der 
SG Langenwetzendorf/Hohenleuben ausgetragen. Insgesamt 
fünf Turniere mit 46 Teams und 114 Spielen fanden statt. 
 

Ein herzliches Dankeschön geht an die zahlreichen Fans, die 
mit ihrer Unterstützung und Begeisterung die Atmosphäre in 
der Halle geprägt haben. Ebenso möchten wir uns bei den 

Sponsoren, den Mitgliedern und Freunden der Vereine sowie 
den Eltern bedanken, die für einen reibungslosen Ablauf der 
Turniere gesorgt haben. 
 

Herren 
 

Am Freitagabend machte unsere Erste den Auftakt zu den 
diesjährigen Neujahrsturnieren der SG Langenwetzen-
dorf/Hohenleuben. Unsere SG spielte in Gruppe A im Wettbe-
werb um den Holl-Cup. 
 

Vorrunde: SG - FC Chemie Triptis 1:1 
Zum Auftakt des Turniers traf unsere SG auf den Kreisoberli-
gisten Triptis. Paul Gerwatowski brachte sein Team mit dem 
ersten Tor des Abends in Führung. Die Triptiser konnten kurze 
Zeit später ausgleichen und es blieb schließlich beim 1:1-
Unentschieden. 
 

Vorrunde: Elsterberger BC - SG 1:1 
Der zweite Gegner war mit dem Elsterberger BC eine Kreisli-
gamannschaft aus dem Vogtlandkreis. Durch Lorenz Nobbe 
ging unser Team erneut in Führung. Aber auch diesmal konnte 
man den Vorsprung nicht durchbringen. Elsterberg glich aus 
und damit gab es das zweite 1:1 für Langenwetzendorf. 
 

Vorrunde: SG - Hohenölsener SV 3:1 
Im letzten Vorrundenspiel gegen Hohenölsen brauchte unsere 
SG einen Sieg, um sicher weiterzukommen. Gegen den Lig-
akonkurrenten, der nach zwei Siegen aus den ersten beiden 
Spielen schon als Gruppensieger feststand, zeigte unsere SG 
die beste Leistung in der Gruppenphase. Das Spiel begann wie 
die vorherigen. Man ging in Führung, diesmal durch Vincent 
Büttner, und Hohenölsen glich aus. In diesem entscheidenden 
Spiel konnte man aber nochmal nachlegen und Lorenz und 
Vincent sorgten mit weiteren Treffern für einen 3:1-Sieg. 
 

Halbfinale: FC Crimmitschau - SG 3:4 
Als Gruppenzweiter spielte die SG gegen den Gruppensieger 
der Gruppe B, den FC Crimmitschau, um den Finaleinzug. Es 
war das torreichste und auch spannendste Spiel des Tages. 
Die erste Führung des Kreisligisten aus dem Kreis Zwickau 
glich Lucas Dinger aus. Nach zwei schnellen Toren der Sach-
sen zur 3:1-Führung schien Crimmitschau auf dem Weg zum 
Sieg. Die SG kämpfte sich aber nochmal heran und drehte das 
Spiel sogar noch. Nach zwei Toren von Lorenz stand es 3:3 
und Vincent erzielte den Siegtreffer zum 3:4. 
 

Finale: SG - FSV Mohlsdorf 2:0 i. N. (0:0) 
Im zweiten Halbfinale setzte sich der FSV Mohlsdorf gegen 
Hohenölsen durch. Damit war die Kreisklassemannschaft der 
Gegner unserer SG im Endspiel. Es war ein Spiel mit wenigen 
Torchancen, in dem Mohlsdorf kaum Risiko einging und offen-
bar nur ins Neunmeterschießen kommen wollte. Die SG hatte 
einige Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Da es beim 
0:0 blieb, musste die Entscheidung im Neunmeterschießen 
fallen. Erik Krüpfganß hielt die ersten beiden Versuche der 
Mohlsdorfer. Bei der SG verwandelten Paul und Vincent ihre 
Neunmeter und damit war nach insgesamt vier Schützen eine 
Entscheidung gefallen und die SG siegte mit 2:0 im Neunme-
terschießen. Mit zwei Siegen und keiner Niederlage im gesam-
ten Turnier kürte sich die SG Langenwetzendorf/Hohenleuben 
unter dem Jubel der zahlreichen Fans in der Halle zum Sieger. 
 

 
 

SG Langenwetzendorf/Hohenleuben, Sieger beim Herrenturnier 
 

Zudem gab es für die SG eine weitere Auszeichnung: Lorenz 
Nobbe wurde mit drei Stimmen zum besten Spieler des Tur-
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niers gewählt. Bester Torwart wurde mit vier Stimmen Willy 
Bauer. Torschützenkönig war Tim Eichler vom FC Crimmit-
schau mit sieben Toren. 
 

Für die SG Langenwetzendorf/Hohenleuben spielten: 
 

 Erik Krüpfganß 
 Luis Handke 
 Marlon Bertel 
 Vincent Büttner (3 Tore) 
 Lucas Dinger (1 Tor) 
 Lorenz Nobbe (4 Tore) 
 David Gärtig 
 Emil Fuchs 
 Paul Gerwatowski (1 Tor) 
 

Alle Ergebnisse des Turniers können unter folgendem Link 
nachgelesen werden: 
https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1734874316 
 

F-Junioren 
 

Das erste Turnier am Samstagvormittag bestritten die F-
Junioren. Im Messerlis-Hallencup spielten die acht teilnehmen-
den Mannschaften zunächst in zwei Vierergruppen. Unsere SG 
belegte in Gruppe A nur den dritten Platz und spielte damit um 
Platz fünf gegen den FC Thüringen Weida. Mit einem 2:0-Sieg 
sicherte sich das Team den fünften Gesamtrang. In den beiden 
Halbfinals setzten sich der FSV Ronneburg gegen den JFC 
Gera II und der Lusaner SC gegen den Greizer SV durch. Das 
Endspiel und damit das Turnier entschied Ronneburg mit ei-
nem 1:0-Erfolg gegen Lusan für sich. 
 

Als bester Spieler wurde Hasan Shaker vom Lusaner SC und 
als bester Torwart Valentin Pohlers vom FSV Ronneburg aus-
gezeichnet. Torschützenkönig wurde Hugo Albert vom FSV 
Ronneburg mit sechs Toren. 
 

Endplatzierungen bei den F-Junioren: 
 FSV Ronneburg 
 Lusaner SC 
 JFC Gera II 
 Greizer SV 
 SG Langenwetzendorf/Hohenleuben 
 FC Thüringen Weida 
 Meeraner SV 
 1. FC Greiz 
 

 
 

F-Juniorenturnier, Begrüßung 
 

A-Junioren 
Zum Abschluss eines langen Fußballtages spielten am Sams-
tag ab 18 Uhr die A-Junioren um den Hundhausen-Cup. Die 
erste Vertretung unserer SG qualifizierte sich als Gruppenzwei-
ter für das Halbfinale gegen den FSV Schleiz. Mit einem 2:1-
Sieg zog das Team ins Finale ein. Im zweiten Semifinale war 
der JFV Westsachsen gegen den Greizer SV überlegen. Die 
zweite Mannschaft der SG spielte als Gruppendritter um Platz 
fünf gegen den 1. FC Greiz. Eine 1:2-Niederlage im Platzie-
rungsspiel bedeutete am Ende Platz sechs für die Zweite. Und 
auch die Erste verlor ihr letztes Spiel: Das Finale ging mit 2:1 
an den JFV Westsachsen. 
 

Die Einzelauszeichnungen gingen an Julian Wache vom JFV 
Westsachen als besten Spieler, Felix Roßram von der Zweiten 
der SG als besten Torhüter und Maxi Fischer von der Ersten 
der SG als Torschützenkönig. 

Endplatzierungen bei den A-Junioren: 
 JFV Westsachsen 
 SG Langenwetzendorf/Hohenleuben 
 FSV Schleiz 
 Greizer SV 
 1. FC Greiz 
 SG Langenwetzendorf/Hohenleuben II 
 Post SV Gera 
 FC Thüringen Weida 
 

Alte Herren 
Bei den Alten Herren spielten am Sonntagvormittag sieben 
Mannschaften im Modus Jeder-gegen-Jeden um den Bauge-
schäft-Serp-Cup.  
 

Mit 16 von 18 möglichen Punkten setzte sich souverän der SV 
Eintracht Eisenberg als Erster durch. Den zweiten Platz beleg-
te der Hohndorfer SV mit elf Punkten. Auf den Plätzen dahinter 
war es besonders knapp. Drei Mannschaften holten mit jeweils 
zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen acht 
Punkte. Die Tordifferenz entschied damit über die weiteren 
Platzierungen: Dritter wurde der FSV Berga, Vierter die SG 
Langenwetzendorf/Hohenleuben und Fünfter die SG Rötlein. 
 

Bester Torschütze des Wettbewerbs war Jörg Krawczyk vom 
Turniersieger Eisenberg mit 13 Toren aus sechs Spielen. Zum 
besten Spieler wurde Martin Lenßner von der SG Rötlein ge-
wählt und Christian Fuchs von unserer SG wurde als bester 
Torwart ausgezeichnet. 
 

Endplatzierungen bei den Alten Herren: 
 SV Eintracht Eisenberg 
 Hohndorfer SV 
 FSV Berga 
 SG Langenwetzendorf/Hohenleuben 
 SG Rötlein 
 FSV Falka 
 SV Löbichau 
 

C-Junioren 
Zum Abschluss des Wochenendes gab es das C-Junioren-
Turnier um den Baugeschäft-Reinke-Cup.  
 

Da aufgrund des winterlichen Wetters nicht alle Mannschaften 
anreisten, gab es ein Turnier mit sieben Teams, die im Modus 
Jeder-gegen-Jeden spielten. Mit sechs Siegen und damit der 
maximalen Punktzahl belegte der SV Blau-Weiß 90 Neu-
stadt/Orla den ersten Platz vor dem FC Thüringen Weida mit 
drei Punkten weniger. Platz drei ging an die Erste der SG Lan-
genwetzendorf/Hohenleuben mit drei Siegen, einem Unent-
schieden und zwei Niederlagen. Auch in diesem Wettbewerb 
gab es zwei Vertretungen unserer SG: Die Zweite wurde 
Sechster mit vier Punkten. 
 

Torschützenkönig des Turniers war Hugo Schobert vom SV 
Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla, der zudem auch zum besten 
Spieler gewählt wurde. Als bester Torhüter wurde Luca Weber 
vom FSV Meuselwitz ausgezeichnet. 
 

Endplatzierungen bei den C-Junioren: 
 SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 
 FC Thüringen Weida 
 SG Langenwetzendorf/Hohenleuben 
 SV Planitz 
 FSV Meuselwitz 
 SG Langenwetzendorf/Hohenleuben II 
 FC Crimmitschau 
 

 
 

C-Junioren der SG Langenwetzendorf/Hohenleuben 
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TSV 1872 - Infos 
 

Weiteren Informationen sind in unseren Schaukästen am Pen-
nymarkt und am Volkshaus sowie auf unseren Social Media- 
Seiten unter: 
 

 www.sportverein-langenwetzendorf.de oder  
 www.tsv1872-lawedo.de 
 www.facebook.com/tsv1872langenwetzendorf 
 www.instagram.com/tsv1872langenwetzendorf 
 

zu finden. 
 
 

Jagdgenossenschaft Langenwetzendorf 
 

zu der nichtöffentlichen Mitgliederversammlung der Jagdge-
nossenschaft Langenwetzendorf 
 

am Freitag, den 28.02.2025 um 18.00 Uhr 
in der Gaststätte „Drei Tannen“ Langenwetzendorf 

(ehem. Jugendherberge) 
 

ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Gemeinschaftsjagdbezirk Langenwetzendorf gehören, und auf 
denen die Jagd ausgeübt werden darf, recht herzliche Einla-
dung. 
 

Tagesordnungspunkte: 
 

1. Begrüßung, Feststellung Form und Frist der Ladung und der 
Tagesordnung 

 

2. Bericht des Vorstandes  
 

3. Bericht des Kassenführers 
 

4. Bericht der Rechnungsprüfer 
 

5. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers 
 

6. Beschluss Verwendung und Höhe des Reinertrages der 
Jagdpacht für die vergangenen drei Jahre 

 

7. Auszahlung der Jagdpacht 
 

8. Verschiedenes 
 

(Die Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Daten des Amt-
lichen Liegenschaftskataster (ALKIS) 
 

Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen 
Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader 
Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte volljäh-
rige Person oder durch einen volljährigen derselben Jagdge-
nossenschaft angehörenden Jagdgenossen vertreten lassen. 
 

Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die 
schriftliche Form erforderlich. 
 

Da eine Erbengemeinschaft sich nur durch eine Stimme und 
entsprechender Fläche vertreten lassen kann, hat der Vertreter 
einer Erbengemeinschaft eine schriftliche Vollmacht aller Er-
ben der Gemeinschaft abzugeben. Für juristische Personen 
handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe. 
 

gez. Thomas Böttcher 
Jagdvorstand Jagdgenossenschaft 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Langenwetzendorf 
 

Monatsrückblick Januar 
 

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Langenwetzendorf 
und des Feuerwehrvereins wünschen allen ein gesundes Jahr 
2025. Im Dezember 2024 wurden wir zu 2 Einsätzen alarmiert. 
Am 4.12. alarmierte uns die Leitstelle Gera um 8:38 Uhr zu 
einer Nottüröffnung, über ein gekipptes Fenster verschafften 
wir uns Zutritt und übernahmen die Erstversorgung des Patien-
ten. Auch am Freitag den 13. waren wir im Einsatz, gegen 7 
Uhr wurde das LF 20 nach Greiz zur Unterstützung bei einem 
Gebäudebrand gerufen. Insgesamt kamen 4 Trupps mehrmals 
unter schweren Atemschutz zum Einsatz. Unsere Aufgabe war 
es im Innenangriff die brennende Wohnung zu löschen und 
Glutnester in den Zwischendecken aufzuspüren. Während der 
Brandbekämpfung kam es zu einer Durchzündung der Rauch-
gase. Das bedeutet, dass die Wohnung schlagartig in Voll-
brand stand. Dank der regelmäßigen Ausbildung konnte 
schnell und professionell gehandelt werden. Für alle eingesetz-
ten Kräfte war es ein sehr anstrengender Einsatz, glücklicher-
weise gab es keine Verletzten. Zum ersten Mal nahmen wir 
dieses Jahr am Adventsbummel teil. Neben warmen und kalten 

Getränken, servierten wir leckere Röhrendetscher von der 
Feuerplatte. Der gesamte Erlös dieser Veranstaltung kam 
unserer Jugendfeuerwehr zu gute. Wir bedanken uns bei jeden 
einzelnen Besucher, der trotz des schlechten Wetters zu uns 
gefunden hat. Auch im neuen Jahr mussten wir schon zu 2 
Einsätzen ausrücken. Am 3. Januar wurden wir zu einer Tier-
rettung gerufen, hier Bestand aber kein Handlungsbedarf. 
Wenige Tage später ging es zu einem Verkehrsunfall in Rich-
tung Hohenölsen, dieser konnte bereits vor Ausrücken der 
ersten Kräfte abgebrochen werden. 
 

    
 
 

 
 

Ortsteile Wellsdorf/Erbengrün 
 

 

Jagdgenossenschaft Wellsdorf-Erbengrün 
 

Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Wells-
dorf-Erbengrün am 
 

Sonnabend, den 01. März 2025 um 18.30 Uhr 
in der Gaststätte „Zur Linde“ Wellsdorf Nr. 47 

in 07957 Langenwetzendorf 
 

ergeht hiermit die Einladung an alle Eigentümer von Grundflä-
chen, die zur Jagdgenossenschaft Wellsdorf-Erbengrün gehö-
ren, und auf denen Jagd ausgeübt werden darf. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
 

2. Verlesen der Tagesordnung 
 

3. Jahresbericht des Jagdvorstehers  
 

4. Jahresbericht des Kassenwartes 
 

5. Bericht der Kassenprüfer 
 

6. Jahresbericht des Jagdpächters 
 

7. Entlastung des Vorstandes 
 

8. Beschlussfassung zur Verwendung des Reinertrages der 
Jagdpacht 

 

9. allgemeine Themen und Diskussion 
 

Änderungen bzw. Ergänzungen der Tagesordnung sind schrift-
lich beim Jagdvorsteher Ulrich Hempel, Erbengrün Nr. 26, 
07957 Langenwetzendorf einzureichen. 
 

Anmerkungen: 
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch eine be-
vollmächtigte Person vertreten lassen. 
 

Für die Erteilung der Vollmacht ist die Schriftform erforderlich. 
Die Vollmacht ist einmalig oder bis auf Widerruf auszustellen. 
 

Da eine Erbengemeinschaft sich nur durch eine Person vertre-
ten lassen kann, hat der Vertreter einer Erbengemeinschaft 
eine schriftliche Vollmacht aller Erben der Gemeinschaft vorzu-
legen. 
 

Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig beru-
fenen Organe.  
 

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung findet das jähr-
liche „Jagdessen“ ebenfalls in der Gaststätte „Zur Linde“ in 
Wellsdorf statt. 
 

Der Vorstand 
der Jagdgenossenschaft Wellsdorf-Erbengrün 
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Ortsteil Hain 
 

 
 

Sprechzeiten des Ortsteilbürgermeisters 
Herrn Marcel Fritsche: 

 

Nach Vereinbarung über Mobil: Tel. 0171 - 5730482 
 

 
 

 

Ortsteil Naitschau 
 

 

Jagdgenossenschaft Naitschau 
 

Einladung zur Versammlung 
der Jagdgenossenschaft Naitschau 

 

Am Freitag, den 28.02.2025 findet um 18:30 Uhr die nichtöf-
fentliche Jagdversammlung der Jagdgenossenschaft Nait-
schau in der Gaststätte „Zum Lindenhof“ in Hohenleuben statt. 
Hierzu sind alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Naitschau 
herzlich eingeladen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung  
 

2. Bericht des Jagdvorstandes  
 

3. Bericht des Kassenführers  
 

4. Bericht der Kassenprüfer  
 

5. Entlastung der Vorstandschaft 
 

6. Grußwort und Bericht der Jagdpächter  
 

7. Verschiedenes  
 

Im Anschluss an die Versammlung findet das Jagdessen statt. 
Über zahlreiche Teilnahme mit Ihrem Partner freuen wir uns. 
 

Wir bitten um Voranmeldung, bei Matthias Frantz, Sophie 
Frantz oder Sascha Thoß. Mitfahrgelegenheiten können orga-
nisiert werden. 
 

Anmerkung: 
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehe-
gatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, 
durch eine in seinen Diensten ständig beschäftigte, volljährige 
Person oder durch einen Volljährigen, derselben Jagdgenossen-

schaft angehörigen Jagdgenossen, vertreten lassen. Für die Ertei-
lung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche 
Form erforderlich. 
 

Der Jagdvorstand 
 
 

SG Naitschau e.V. 
-Vorstand- 

 

Einladung 
 

Unsere diesjährige ordentliche Jahreshauptversammlung der 
Sportgemeinschaft Naitschau mit turnusmäßiger Wahl des 
Vorstandes findet am 
 

Freitag, 21. März 2025, 19.00 Uhr im Vereinszimmer 
 

statt. Wir laden dazu alle Mitglieder recht herzlich ein. 
 

Tagesordnung: 
 

  1. Begrüßung 
 

  2. Rechenschaftsbericht des Vereinsvorsitzenden 
 

  3. Berichte der Abteilungen 
 

  4. Bericht der Schatzmeisterin 
 

  5. Diskussion über die Berichte 
 

  6. Beschlussfassung 
- zur Entlastung des bisherigen Vorstandes und der 

Schatzmeisterin für das Jahr 2024 
- über die Höhe der Mitgliedsbeiträge im Jahr 2025 

 

  7. Vorschläge für den neu zu wählenden Vorstand 
 Vorschläge bitte bis 01.03.25 an den Vereinsvorsitzenden 
 

  8. Wahl des neuen Vorstandes 
 

  9. Vorhaben für das Jahr 2025 
 

10. Sonstiges 
 

Holger Mittenzwei, Vereinsvorsitzender 

 

Ortsteil Nitschareuth 
 

 

 
 
 

Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Nitschareuth 

 

Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Nitschareuth am 27.02.2025 um 18.00 Uhr im Bürgerhaus 
Nitschareuth ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflä-
chen, die zum Gemeinschaftsjagdbezirk Nitschareuth gehören 
und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, die recht herzli-
che Einladung. 
 

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse: 
 

  1. Bericht des Vorstandes 
 

  2. Bericht des Kassenführers 
 

  3. Bericht der Kassenprüfer 
 

  4. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes und des Kassen-
führers 

 

  5. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages 
 

  6. Beschluss über die Verwendung nicht ausgezahlter Reiner-
träge der vergangenen Jagdjahre 

 

  7. Auszahlung des Reinertrages 
 

  8. Vorstellung der Kandidaten für die zukünftige Jagdaus-
übung 

 

  9. Beschluss zur Verpachtung an die Jäger ( unter Verwen-
dung von Stimmzetteln ) 

 

10. Sonstiges und Anfragen 
 

Anmerkung: 
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehe-
gatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, 
durch eine in seinem Dienst beschäftigte Person oder durch einen 
volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehörigen Jagdge-
nossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht an einen 
Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. Für juristische 
Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe. 
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Beschließt die Jagdgenossenschaft, den Reinertrag an ihre Mit-

glieder auszuschütten, so erlischt der Anspruch eines Jagdgenos-
sen auf Auszahlung seines Anteils am Reinertrag der Jagdnut-
zung, falls er nicht innerhalb von 6 Monaten nach der Festlegung 
des Verteilungsplanes schriftlich oder mündlich zu Protokoll des 
Jagdvorstehers mit den zur Auszahlung erforderlichen Angaben 
geltend gemacht wird. 
 

Marco Albert, Jagdvorsteher 
 

 
 

Ortsteil Wildetaube 
 

 
 

Sprechzeiten des Ortsteilbürgermeisters 
 

Herrn Thomas Löffler: 
 

Nach Vereinbarung über Mobil: 0157 72 909 791 
 

 

 
 

Kindergartennachrichten 
 

 

Zwergenlandnachrichten 
 

Nach einem tollen Jahresabschluss freuen wir uns sehr, alle 
Kinder, Eltern & Großeltern gesund & munter im neuen Jahr & 
wieder im Zwergenland begrüßen zu können. 
 

Die Weihnachtszeit hat bei uns im Kindergarten den üblichen 
Trubel aber trotzdem auch viel Ruhe und Besinnlichkeit ein-
kehren lassen. Überall roch es gut nach Tannenduft & Räu-
cherkerzen. Wir waren voller Vorfreude auf die kommende 
Adventszeit. 
 

Bis aber der Weihnachtsmann kommen konnte gab es noch 
viel bei uns zu tun. Also wurde gebastelt, geklebt, dekoriert, 
gesungen, getanzt & auch ein kleines Weihnachtsprogramm 
einstudiert. Auch in diesem Jahr haben wir unsere Eltern zum 
Weihnachtsbasteln in die Kita eingeladen. In geselliger Runde 
bei Würstchen, Tee, Glühwein & tollen Gesprächen wurden die 
kleinen Teelichthäuschen aus Keramik, mit den tollsten Moti-
ven, ganz individuell bemalt und waren bereit, in den großen 
Geschenkesack vom Weihnachtsmann gesteckt zu werden. 
 

Dann endlich kam der große Tag - der 6. Dezember. Klar, alle 
Stiefel waren geputzt & der Nikolaus hat jedem Kind eine kleine 

Überraschung dagelassen. Aber damit nicht genug, es kam auch 

noch der Weihnachtsmann zu uns in die Kita, mit weißem Rau-
schebart & prallgefülltem Geschenkesack. Die Freude war groß. 
 

Für den Nachmittag hatten wir alle Eltern, Großeltern & Ge-
schwister ins Kulturhaus zu unserer großen Weihnachtsfeier 
mit Kaffee & leckeren Weihnachtsplätzchen eingeladen. Alle 
Kinder waren mutig & standen mit ihren tollen Kostümen auf 
der Bühne & haben wieder ein tolles, kunterbuntes Programm 
aufgeführt. Mit Liedern angefangen über Tänze & Gedichte, 
alles war dabei. Mit dem Lied „O Tannenbaum“, dass jeder 
mitsingen durfte, der Lust dazu hatte, war das Programm per-
fekt. Das Highlight war das Märchen vom Rotkäppchen, aufge-
führt von unseren Eltern. Es war ein aufregender & sehr schö-
ner Nikolaustag für alle. 
 

Auch den Senioren aus dem betreuten Wohnen in Langenwet-
zendorf durften unsere großen Kinder als kleiner Chor eine 
Freude bereiten & sie auf die Advents- & Weihnachtszeit ein-
stimmen. Mit einem Programm aus modernen & althergebrach-
ten Liedern war für jeden etwas dabei. 
 

Wir freuen uns auf ein tolles, gemeinsames Kita-Jahr 2025!  
 
 

 

 

Allgemeines 
 

 
 

Kinder- und Jugendarbeiter 
für den Sozialraum „Süd - Ost“ 

 

in Greiz, Langenwetzendorf, Hohenleuben, 
Berga, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 

 

Beratung und Hilfeleistung für Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene im Alter von 10 - 27 Jahren. 
 

Trägerschaft: DRK Kreisverband Landkreis Greiz e.V. 

  Zentastraße 6a, 07973 Greiz 
 

Mobile Jugendarbeit: 
 

Linda Oswald 
Telefon: 01573 1408229 
E-Mail: l.oswald@drk-zeulenroda.de 
 

Mobile Jugendsozialarbeit: 
 

Anna Steffek 
Telefon: 0157 31408229 
E-Mail: a.steffek@drk-zeulenroda.de 
 

 

 
 

Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung Weiße Elster - Greiz (TAWEG) sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Bauingenieur Investitionen/Fördermittel (m/w/d). 
 

sowie einen 
 

Tiefbaufacharbeiter (m/w/d) 
 

sowie eine 
 

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d). 
 

Nähere Informationen zu den Stellenausschreibungen finden 
Sie auf der Website des Zweckverbandes TAWEG unter 
www.taweg-greiz.de, Rubrik Ausbildung & Jobs. 
 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
 
 

Kursstart des Frühjahrssemesters 2025 
an der Kreisvolkshochschule Greiz 

 

Unsere Kurse in Dasslitz haben noch freie Plätze: 
 

25F3005 - Rückenfit 
Zeitraum: 11.02. - 29.04.2025, 9.30 - 10.30 Uhr 
 

25F30051 - Rückenfit 
Zeitraum: 11.02. - 29.04.2025, 19.00 - 20.00 Uhr  
 

25F3310 - NordicWalking 
Zeitraum: 24.03. - 23.06. 2025, 17.00 - 18.30 Uhr 
 

Die Rückenfit-Kurse sind krankenkassenanerkannt, d.h. ihre 
Krankenkasse kann mind. einen Teilbetrag übernehmen. 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

Für weitere Beratung gern 03661/ 6280-12 oder www.kvhs-
greiz.de 
 
 

THÜRINGER LANDESAMT FÜR UMWELT, 
BERGBAU UND NATURSCHUTZ 

 

Referat 63, Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena 
 

Radonmessungen in Innenräumen in Thüringen 
 

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz (TLUBN) führt 2025 wieder ein Messprogramm der 
Radonaktivitätskonzentration in Innenräumen durch. Interes-
sierte Haus- und Wohnungseigentümer erhalten so die Mög-
lichkeit, sich kostenfrei und einfach über die Radonsituation in 
ihren Wohnräumen zu informieren. 
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Ziel der Messungen ist die Erweiterung der Datenbasis für die 
Einschätzung der Radonsituation in Thüringen. 
 

Laut einer neuen Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz 
(BfS) können rechnerisch etwa 6 % (2800 pro Jahr) aller Lun-
genkrebstodesfälle in Deutschland Radon in Wohnräumen 
zugeschrieben werden. 
 

Die Messungen sind einfach durchführbar und für die Teilneh-
mer mit einem geringen Aufwand verbunden. Dazu werden 
kleine Exposimeter (Kunststoffdosen) per Post an die Teilneh-
mer zusammen mit einer Messanleitung verschickt und sollen 
für 1 Jahr in den Räumen aufgestellt werden. Die Ergebnisse 
der Messungen werden ausgewertet und Ihnen anschließend 
zugesandt. Anonymisiert fließen die Daten in die thüringenwei-
te Statistik zur Radonsituation ein. 
 

Interessierte Haushalte können sich ab sofort bis zum 
01.05.2025 für die Teilnahme am Messprogramm Online unter 
www.tlubn.thueringen.de oder per E-Mail beim TLUBN anmel-
den, ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme am Messpro-
gramm besteht jedoch nicht. 
 

Fragen zum Messprogramm beantwortet das TLUBN unter der 
Radon - Hotline: 
Telefon: 0361 - 57 3943943 
E-Mail: radon-info@tlubn.thueringen.de 
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Traueranzeigen, Danksagungen, Jahresgedenken und Nachrufanzeigen 
 

 

Anzeigenannahme: 
 

Tel. 036622/79056  ●  druckerei@schwolow.eu 
 

 

Anzeigenschluss für die März-Ausgabe ist am Freitag, 21.02.2025 
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Stellenangebote

07570 Weida/OT Hohenölsen, Am Weidaer Weg 6
Mail: info@metallbau-wojcik.de

Familienunternehmen seit 37 Jahren.

Wir suchen ab sofort

Telefon oder WhatsApp: 0173/7 07 45 62

Monteure (m/w/d)

technischer Zeichner
Werkstattleiter

Metallbauer/Schlosser/Schweißer

Mitarbeiter/Leiter
techn. Auftragsvorbereitung



FNF Fliesen & Naturstein Fiedler
Verkauf und Verlegung

www.fiedler-fliesen.de • E-mail: fiedler-fliesen@t-online.de
.

OT Naitschau 132 • 07957 Langenwetzendorf • Tel. 03 66 25 / 5 25 10
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00 - 17.00 Uhr • Sa. 10.00 - 12.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Am Sportplatz
Hirschbacher Weg 12
07957 Langenwetzendorf

Tel. 03 66 25 - 24 97 79
00 00Montag - Freitag: 11  - 21  Uhr

00 00
Sa, So- & Feiertage: 16  - 21  Uhr

Pizza - Drehspiessgerichte
Schnitzelgerichte - Pasta - Salate

Bistro
„Rihana”


